
Entsprechenserklärung des Verwaltungsrates
der ALBA SE

zu den Empfehlungen der
Regierungskommission

Deutscher Corporate Governance Kodex
gemäß § 161 AktG

(in der Fassung vom 13. Mai 2013)

Der Verwaltungsrat erklärt, dass den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Cor-
porate Governance Kodex seit dem 29. September 2004 mit den in den jeweiligen
Entsprechenserklärungen genannten Ausnahmen Folge geleistet worden ist.

Die ALBA SE wird allen Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Gover-
nance Kodex in der Fassung vom 13. Mai 2013 unter Berücksichtigung der unter Ziffer 1. dar-
gestellten Besonderheiten des monistischen Systems der ALBA SE mit den unter Ziffer 2. ge-
nannten Ausnahmen entsprechen:

1. Abweichungen aufgrund der Besonderheit des monistischen Systems

Das monistische System zeichnet sich gemäß Art. 43 – 45 SE-VO i.V.m. §§ 20 ff. SEAG
dadurch aus, dass die Führung der SE einem einheitlichen Leitungsorgan, dem Verwal-
tungsrat, obliegt. Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft, bestimmt die Grundlinien ih-
rer Tätigkeit und überwacht deren Umsetzung durch die geschäftsführenden Direktoren.
Die geschäftsführenden Direktoren führen die Geschäfte der Gesellschaft, vertreten die
Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich und sind an Weisungen des Verwaltungs-
rates gebunden.

Die ALBA SE bezieht die für den Aufsichtsrat geltenden Regelungen des Kodex im
Grundsatz auf den Verwaltungsrat der ALBA SE und diejenigen betreffend den Vorstand
auf ihre geschäftsführenden Direktoren. Hiervon gelten im Hinblick auf die gesetzliche
Ausgestaltung des monistischen Systems die folgenden Ausnahmen:

- Abweichend von Ziffer 2.2.1 S. 1 des Kodex hat der Verwaltungsrat den Jahres-
abschluss und den Konzernabschluss der Hauptversammlung vorzulegen, § 48
Abs. 2 S. 2 SEAG.

- Abweichend von Ziffern 2.3.1 S. 1 und 3.7 Abs. 3 des Kodex ist der Verwal-
tungsrat zur Einberufung der Hauptversammlung zuständig, §§ 48 und 22
Abs. 2 SEAG.

- Die in Ziffern 4.1.1 (Leitung des Unternehmens), 4.1.2 i.V.m. 3.2 Halbsatz 1
(Entwicklung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens) des Kodex ent-
haltenen Aufgaben des Vorstands obliegen dem Verwaltungsrat, § 22 Abs. 1
SEAG.

- Die in Ziffern 2.3.2 S. 2 (weisungsgebundener Stimmrechtsvertreter), 3.7 Abs. 1
(Stellungsnahmen zu einem Übernahmeangebot ) und Abs. 2 (Verhalten bei ei-
nem Übernahmeangebot) sowie 3.10 (Corporate Governance Bericht), 4.1.3
(Compliance) und 4.1.4 (Risikomanagement und -controlling) des Kodex gere-
gelten Zuständigkeiten des Vorstands obliegen dem Verwaltungsrat, § 22 Abs. 6
SEAG.

- Abweichend von Ziffern 5.1.2 S. 5 und 6 des Kodex unterliegen geschäftsfüh-
rende Direktoren anders als Vorstandsmitglieder keiner festen und maximal zu-
lässigen Bestelldauer, § 40 Abs. 1 S. 1 SEAG.
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- Abweichend von Ziffern 5.4.2 und 5.4.4 des Kodex können Mitglieder des Ver-
waltungsrates zu geschäftsführenden Direktoren bestellt werden, sofern die
Mehrheit des Verwaltungsrates weiterhin aus nicht-geschäftsführenden Mitglie-
dern besteht, § 40 Abs. 1 S. 2 SEAG.

2. Ausnahmen zu den Empfehlungen des Kodex

- Zu Ziffer 2.3.1 (Briefwahl): Eine Briefwahl findet bei Hauptversammlungen der
ALBA SE nicht statt. Da die Satzung der ALBA SE keine Ermächtigung für eine
Briefwahl vorsieht, kann diese Empfehlung auf die ALBA SE keine Anwendung
finden.

- Zu Ziffer 4.2.3 (Vergütungssystem geschäftsführende Direktoren): Die Ver-
gütung der geschäftsführenden Direktoren der ALBA SE basiert nicht auf einer
mehrjährigen Bemessungsgrundlage, sondern auf zwei Komponenten: der fixen
Jahresvergütung und der variablen Beteiligung. Beide geschäftsführende Direk-
toren sind persönlich eng mit dem Unternehmen verbunden; beide haben je-
weils eigene Unternehmen in die ALBA SE eingebracht. Unter Berücksichtigung
dieser besonderen Umstände muss kein zusätzlicher finanzieller Anreiz für das
Interesse an einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung geschaffen werden.

- Zu Ziffern 4.2.4 und 4.2.5 (Offenlegung der Vergütung der geschäftsfüh-
renden Direktoren): Entsprechend der Ermächtigung der Hauptversammlung
vom 13. Juni 2012 gemäß §§ 286 Abs. 5 und 314 Abs. 2 S. 2 HGB wird bis zum
Ende der Ermächtigung von der Veröffentlichung der Individualbezüge der ge-
schäftsführenden Direktoren abgesehen. Die Ermächtigung findet auf die ge-
schäftsführenden Direktoren Anwendung und sie werden sich an die Ermächti-
gung halten, wenn sie den Jahresabschluss und den Konzernabschluss aufstel-
len.

- Zu 5.1.2 (Bestellung der geschäftsführenden Direktoren): Geschäftsführen-
de Direktoren der ALBA SE unterliegen keiner festen und maximal zulässigen
Bestelldauer. Eine Altersgrenze für geschäftsführende Direktoren ist nicht fest-
gelegt. Die Auswahl neuer geschäftsführender Direktoren erfolgt anhand der
Qualifikation, eine Frauenquote ist daher nicht geplant.

- Zu 5.4.1 (Zielsetzung des Verwaltungsrates): Da der Verwaltungsrat die Wahl
der Verwaltungsratsmitglieder durch die Aktionäre nicht bestimmen darf, hat er
sich dem Deutschen Corporate Governance Kodex entsprechende Ziele für die
Nominierungen gesetzt; über diese wird jeweils im Rahmen einer Nominierung
berichtet. Gleichzeitig stellt der Verwaltungsrat klar, dass er keine Vorschläge
abgeben oder solche unterlassen wird, weil ein/e Kandidat/in über eine be-
stimmte Diversity-Eigenschaft verfügt beziehungsweise nicht verfügt.

- Zu 5.4.2 (Zusammensetzung des Verwaltungsrates): Von den insgesamt
sechs Mitgliedern des Verwaltungsrates sind fünf Mitglieder auch Mitglieder des
Vorstands der ALBA Group plc & Co. KG, Berlin. Bei der Zusammensetzung des
Verwaltungsrates steht die professionelle Beratung und Überwachung des Ma-
nagements im Vordergrund. Hierzu können Verwaltungsratsmitglieder auch
dann geeignet sein, wenn sie die Unabhängigkeitskriterien im Sinne der Ziffer
5.4.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex nicht erfüllen.
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- Zu 5.4.6 (Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder): Die Leitungs- und Kon-
trolltätigkeit der Mitglieder des Verwaltungsrats wird entgeltlich ausgeübt. Zu-
sätzliche erfolgsorientierte Vergütungen neben den an den Aufgaben orientier-
ten festen Vergütungen erhalten die Verwaltungsratsmitglieder nicht. Die Einfüh-
rung einer variablen Vergütung ist nicht vorgesehen, da eine solche nach
Ansicht des Unternehmens keine wesentliche Verbesserung der Anreizwirkung
zur Überwachung der Geschäftsführung durch die geschäftsführenden Direkto-
ren darstellt. Die Verwaltungsratsmitglieder, die zugleich geschäftsführende Di-
rektoren sind, erhalten ihre Vergütung als geschäftsführende Direktoren, auf die
die Verwaltungsratsvergütung angerechnet wird.

- Zu 7.1.2 (Veröffentlichung des Konzernabschlusses): Die beherrschende
ALBA Group plc & Co. KG hat aufgrund der Regelungen in den Finanzierungs-
verträgen und des von ihr emittierten Bonds eine Pflicht zur Veröffentlichung
des Konzernabschlusses gegenüber den finanzierenden Banken und Bondin-
vestoren innerhalb von 120 Tagen nach Ablauf eines Geschäftsjahres. Um die
Prozesse der jeweiligen Erstellung der Konzernabschlüsse der ALBA SE und
der ALBA Group plc & Co. KG und damit einhergehend deren zeitlich zusam-
menhängende Veröffentlichung zu ermöglichen, ist es sinnvoll, die Veröffentli-
chungsfristen anzugleichen und den Konzernabschluss der ALBA SE ebenfalls
innerhalb von 120 Tagen nach Geschäftsjahresende öffentlich zugänglich zu
machen.

Köln, September 2013

Der Verwaltungsrat


